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Das lesen Sie heute
Der Übergang von 2011 
auf 2012 hat es uns mehr 
als deutlich gezeigt: Man 
kann sich nichts mehr 
sicher sein. Ob meteoro-
logisch oder politisch. 
Wir wissen zwar auch 
nicht, wie das Wetter 
wird und welche Gewit-
ter auf uns hereinbrechen, 
möchten Ihnen aber etwas 
Sicherheit geben und 
Sie darauf vorbereiten, 
was sich im rechtlichen 
Bereich in diesem Jahr 
tut und noch tun wird. 
Unsere (mittlerweile 3.) 
Ausgabe von „Ihr gutes 
Recht“ zum Jahreswech-
sel ist ein kleiner Aus-
schnitt der Themen, die 
für Sie wichtig sind und 
befasst sich mit Änderun-
gen, die besonders lesen-
wert sind. Dazu gehören: 
Änderungen im Miet-
recht, die Mieter, Ver-
mieter und Eigentümer 
betreffen sowie Neues 
zur Familienpflegezeit 
und dem Kindergeld. 
Als spezielle Themen 
haben wir das Pfän-
dungsschutzkonto und 
die neuen Regelungen für 
den Onlinehandel ausge-
wählt. 
Selbstverständlich stehen 
wir Ihnen für Fragen zur 
Verfügung und wünschen 
Ihnen ein 2012 ohne böse 
Überraschungen!  

Ihre Rechtsanwälte 
der Kanzlei 
Szary, Breuer, Westerath 
& Partner
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Neues steht vor der Tür
Das ändert sich 2012 für Mieter, Immobilienkäufer und Eigentümer

» Analog wird abgestellt
Im neuen Jahr stehen einige 
rechtliche Änderungen ins 
Haus. Unter anderem wird 
am 30. April 2012 das ana-
loge Satellitenfernsehen 
abgestellt. Der Empfang 
erfolgt dann über einen 
digitalen SAT-Receiver. 
Ob die SAT-Anlage die 
digitalen Signale empfan-
gen kann, ist vom Vermie-
ter, beziehungsweise dem 
Eigentümer der Anlage zu 
prüfen. Einen rechtlichen 
Anspruch auf den Emp-
fang von Digital-TV haben 
Mieter grundsätzlich nicht. 
In den ersten Entscheidun-
gen zum Thema entschie-
den die Gerichte, dass der 
Vermieter weder verpflich-
tet ist, seinen Mietern einen 
Decoder (Set-Top-Box) 
zur Verfügung zu stellen, 
noch die Kosten dafür zu 
übernehmen (Landgericht 
Berlin, Az. 67 T 79/03). 
Er muss allerdings die TV-
Signale bis zur Anschluss-
dose liefern, befanden die 
Richter. 
»  Test auf Legionellen
Mit der neuen Trinkwas-
serverordnung ist ab 2012 
für Vermieter die jährliche 
Untersuchung des Warm-
wasserspeichers vorge-
schrieben. Allerdings gilt 
diese Pflicht nur, wenn der 
zentrale Wasserspeicher 
mehr als 400 Liter fasst 
und die Leitung von der 
Warmwasserbereitung bis 
zur Entnahmestelle minde-

stens drei Liter Volumen 
aufweist. In Mietshäu-
sern, in denen die Was-
sererwärmung dezentral 
über Durchlauferhitzer, 
Kleinboiler oder Gasther-
men erfolgt, muss nicht 
auf Legionellen getestet 
werden. Vermieter, in deren 
Gebäuden die Regelung 
greift, müssen diese dem 
örtlichen Gesundheitsamt 
anzeigen und von autori-
sierten Labors Wasserpro-
ben entnehmen lassen. Die 
Ergebnisse müssen dem 
Gesundheitsamt gemeldet 
werden.
» Vermietung an Verwandte
Wer Wohnraum an nahe 
Verwandte vermietet, muss 
ab Januar 2012 mindestens 
66 Prozent der ortsüblichen 
Miete für ein vergleichba-
res Objekt verlangen, damit 
er beim Finanzamt Wer-
bungskosten voll geltend 
machen kann. Bisher galt 
eine komplizierte Rege-
lung, die unter anderem in 
vielen Fällen die Abgabe 

einer Wirtschaftlichkeitsbe-
rechnung nötig machte.
» Energiepass wird Pflicht 
Die überarbeitete Gebäu-
derichtlinie der EU sieht 
vor, dass Vermieter bei 
Abschluss eines Miet- oder 
Kaufvertrages eine Kopie 
des Energiepasses für das 
Objekt vorlegen müssen. 
Auch bei Inseraten im 
Internet und in Printmedien 
muss auf die Energie-Effi-
zienzklasse hingewiesen 
werden. Voraussichtlich 
wird die EU-Richtlinie 
Ende 2012/Anfang 2013 
im bundesdeutschen Recht 
umgesetzt werden.
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Ihr gutes Recht
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Private Schuldner, deren 
Konto gepfändet wird oder 
denen eine Pfändung droht, 
sollten ihr Girokonto bald-
möglichst in ein Pfändungs-
schutzkonto umwandeln 
lassen. „Seit dem 1. Januar 
2012 ist ein wirksamer 
Kontopfändungsschutz nur 
noch mit dem so genann-
ten P-Konto möglich“, sagt 
der Fachanwalt für Bank- 
und Kapitalmarktrecht, Dr. 
Boris Wolkowski.
Das P-Konto sichert dem 
Kontoinhaber – bei ent-
sprechendem Geldeingang 
- einen monatlichen Grund-
betrag von derzeit 1028,89 
Euro zu, der vor einer Pfän-
dung geschützt ist. Automa-
tisch und ohne zusätzlichen 
Gerichtsbeschluss. Dieser 
Betrag kann beispiels-
weise durch gesetzliche 
Unterhaltspflichten erhöht 
werden. 
In ein P-Konto können 
nur bereits bestehende 
Girokonten umgewandelt 
werden – auch wenn sie 
bereits gepfändet werden 
oder wurden –,  allerdings 
darf jeder Verbraucher nur 
ein Konto führen. Nicht 
möglich ist die Umwand-
lung von  Konten, die von 
mehreren Personen gemein-
schaftlich geführt werden.  

Schutz vor Pfändung mit dem P-Konto
Über Grundbetrag der Einkünfte können Schuldner pfändungsfrei verfügen
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In diesem Fall empfiehlt 
sich eine Aufteilung in Ein-
zelkonten und die anschlie-
ßende Umwandlung in 
P-Konten.
Ob der Verbraucher ein 
Girokonto bei einer Direkt- 
oder Filialbank eingerich-
tet hat, spielt keine Rolle. 
Ebenso kann eine Kredit-
karte mit Girokontofunk-
tion als P-Konto geführt 
werden, sofern sie sich im 
Guthaben befindet. 

Selbst Geschäftskonten 
von Unternehmern, Selbst-
ständigen und Freiberuflern 
können vorübergehend in 
ein Pfändungsschutzkonto 
umgewandelt werden.
Allerdings geht bei einigen 
Banken mit der Umwand-
lung in ein P-Konto einher, 
dass bestehende Dispokre-
dite nicht mehr gewährt 
werden und EC-Karten 
nicht mehr genutzt werden 
können.

Kritisiert wird unter ande-
rem vom Bundesverbrau-
cherministerium, dass 
einige Banken unverhält-
nismäßig hohe Gebühren 
von bis zu 15 Euro monat-
lich für die Führung eines 
P-Kontos verlangen. Auch 
einige  Gerichte haben 
sich dieser Meinung ange-
schlossen und fordern von 
den Banken, die Gebühren 
an die für Girokonten übli-
chen Sätze anzupassen.    
Das Verbraucherschutzmi-
nisterium verspricht sich 
von dieser Neuregelung, 
dass auch überschuldete 
Verbraucher weiterhin am 
bargeldlosen Zahlungs-
verkehr teilhaben können, 
ohne in eine zusätzliche 
Verschuldung zu geraten.
» Fragen und Antworten
Die wichtigsten Details, 
die man zum P-Konto 
wissen muss, hat das Ver-
braucherministerium zum 
Download als PDFs zusam-
mengefasst: 
http://tinyurl.com/7gaj9of
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Familienpflegezeit startet 2012
Mit 1. Januar 2012 ist 
das Gesetz zur Familien-
pflegezeit in Kraft getre-
ten. Allerdings besteht 
kein Rechtsanspruch der 
Arbeitnehmer bei den 
Arbeitgebern. Das Gesetz 
sieht vor, dass Arbeit-
geber es ihren Mitarbei-
tern auf freiwilliger Basis 
ermöglichen sollen, für 
die heimische Pflege von 
Angehörigen ihre Arbeits-
zeit maximal zwei Jahre auf 
bis zu 15 Stunden zu redu-
zieren. Während der Pfle-
gephase wird das Gehalt 

ebenfalls reduziert. Ein 
Beispiel: Wer seine Voll-
zeitstelle auf eine Halb-
tagsstelle reduziert, erhält 
während der Pflegezeit 75 
Prozent des zuletzt gezahl-
ten Bruttoeinkommens. 
Nach Ablauf der höchstens 
zwei Jahre andauernden 
Familienpflegezeit muss 
der Arbeitnehmer wieder 
Vollzeit arbeiten, erhält 
aber weiterhin solange 
75 Prozent seines Brutto-
lohnes bis das Zeitkonto 
wieder ausgeglichen ist. 
Die Arbeitgeber sollen mit 

diesem Modell finanzi-
ell nicht belastet werden, 
deswegen ist geplant, 
dass ihnen der Bund über 
die KfW-Bankengruppe 
ein zinsloses Darlehen 
gewährt, das erst zurück-
bezahlt werden muss, wenn 
der Arbeitgeber die Phase 
der reduzierten Arbeitszeit 
abgeschlossen hat.
Vorgesehen ist, dass die 
Arbeitnehmer während der 
Familienpflegezeit eine 
Versicherung gegen Berufs- 
und Erwerbsunfähigkeit 
abschließen müssen.  
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Neues Mietrecht kommt bald
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Nach der letzten großen 
Mietrechtsreform vor mehr 
als zehn Jahren stehen 
2012 grundlegende Neue-
rungen an. Das von Parla-
ment bereits auf den Weg 
gebrachte Mietrechtsände-
rungsgesetz (MietRÄndG) 
soll aller Voraussicht nach 
Anfang des Jahres in Kraft 
treten.Vermieter und Ver-
walter sollen dadurch 
Verbesserungen und 
Erleichterungen in ihrer 
täglichen Praxis erfahren. 
Mietern dagegen werden 
einige Rechte genommen 
und sie müssen sich auf 
neue rechtliche und finanzi-
elle Risiken einstellen.

§ 302a ZPO
In diesem neuen Paragraph 
ist vorgesehen, dass der Ver-
mieter bei guten Erfolgs-
aussichten noch während 
eines laufenden Prozessen 
vom Mieter als Prozessgeg-
ner die Hinterlegung des 
mit der Klage geltend 
gemachten Geldbetrages 
innerhalb von 14 Tagen ver-
langen kann. Diese Rege-
lung kann er beispielsweise 
in Anspruch nehmen, wenn 
er mit seinem Mieter wegen 
ausstehender Mieten, Miet-
minderungen oder wegen 
Nutzungsentschädigungen 
prozessiert.
§ 536 Abs. 1 Satz 3 BGB

Die Neufassung dieses 
Satzes schränkt das Recht 
des Mieters auf Minderung 
der Miete bei Mängeln 
ein. Wenn der Vermie-
ter die Wohnung oder das 
Gebäude modernisiert und 
energetisch saniert, kann 
der Mieter die Miete für die 
Dauer von drei Monaten 
nicht mindern. 
§ 569 Abs. 3a BGB
Diese neu geschaffene 
Regelung berechtigt Ver-
mieter zu einer außer-
ordentlichen, fristlosen 
Kündigung ohne vorherige 
Abmahnung, wenn der 
Mieter die Kaution nicht 
zahlt. 

Eine neu gefasste Ver
braucherrechtsrichtlinie 
(VRRL) der EU wird auch 
in der deutschen E-Com-
merce-Branche 2012 Wir-
kung zeigen. Sie soll die 
Rechtslage europaweit 
vereinfachen und muss bis 
2013 in den EU-Mitglieds-
staaten als nationales Recht 
umgesetzt werden.
Geplant ist laut Geset-
zesentwurf, dass Online-
Händler verpflichtet 
werden, Verbraucher über 
kostenpflichtige Angebote 
„klar und verständlich und 
unmittelbar vor Abgabe 
der Bestellung über den 
Gesamtpreis einer Ware 
oder Dienstleistung zu 
informieren“ – eine Reak-
tion auf die Abofallen und 
Internetabzocker, die dem 
Verbraucher Kosten ver-
schleiern. Mit der neuen 
E U - w e i t e n - R e g e l u n g 
kommt ein Vertrag nur 
dann zustande, wenn der 

Käufer die zuvor eindeu-
tig dargelegte Zahlungs-
verpflichtung durch einen 
entsprechend gekennzeich-
neten Button bestätigt. Das 
ist die so genannte Button-
Lösung.
Auch für Seitenbetreiber 
gibt es durch die VRRL 
mehr Rechte: So sind bis 
2013 unter anderem Vor-
schriften umzusetzen, die 
die finanziellen Reize von 
Abmahnung reduzieren, 
indem sie Anwalts- und 
Gerichtskosten verringern. 
Auch die Einführung von 
Ersatzansprüchen für miss-
bräuchlich Abgemahnte 
ist vorgesehen. Mit diesen 
Änderungen will die EU 
Abmahnwellen einen 
Dämpfer verpassen.
Mit Inkrafttreten der 
VRRL gilt europaweit die 
14-tägige Widerrufsfrist. 
Die Frist beginnt - bei der 
Lieferung von Waren - an 
dem Tag, an dem der Ver-

braucher die Waren erhält. 
Wird der Verbraucher nicht 
über sein Widerrufsrecht 
aufgeklärt, verlängert sich 
die Frist auf zwölf Monate. 
Auch die Wertersatzpflicht 
ändert sich, da der EuGH 
die bisherige Regelung 
als rechtswidrig einge-
stuft hat. Für „die Prüfung 
der Eigenschaften und der 
Funktionsweise“ darf der 
Händler keinen Wertersatz 
verlangen, wenn der Kunde 
die Ware nach erklärtem 
Widerruf zurückschickt. 
Diese Regelung wird 
sicherlich noch für Strei-
tigkeiten sorgen, denn wie 
weit eine solche Prüfung 
gehen darf, darüber werden 

Händler und Kunde sicher-
lich unterschiedlicher Mei-
nung sein. 
Genaue Ausformulierun-
gen der EU-Vorschriften 
auf nationaler Ebene steht 
für das kommende Jahr an. 
Dann wird sich zeigen, in 
welcher Form die VRRL in 
deutsches Recht Eingang 
findet.
Für Onlinehändler gilt es, 
wachsam zu sein, denn es 
wäre nicht das erste Mal, 
wenn eine so tief greifende 
Reform auch dazu genutzt 
würde, hiermit einherge-
hende Änderungen kosten-
pflichtig abzumahnen. 
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Ihr Ansprechpartner

Rechts-
anwältin 
Verena 
Daniels, 
Fon 
02131/9665-55

Frühzeitige Absicherung für Onlinehändler
Werden gesetzliche Änderungen nicht schnell genug umgesetzt, drohen Abmahnungen 

§ 885a ZPO
Die so genannte „Berliner 
Räumung“ wird mit dem 
neuen Paragraphen in die 
Gesetzgebung aufgenom-
men. Sie ermöglicht es dem 
Vermieter, einen Gerichts-
vollzieher damit zu beauf-
tragen, den Mieter aus der 
Wohnung zu verweisen. 
Bei dieser „Außerbesitz-
setzung“ verbleiben Möbel 
und Hausrat nach dem Ver-
mieterpfandrecht vorerst in 
der Wohnung. 
Durch dieses Vorgehen 
können Kostenvorschuss 
und die Gerichtsvollzie-
hergebühren verringert 
werden.  
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Diese Mandantenin-
formation ersetzt keine 
individuelle, einzelfallbe-
zogene Rechtsberatung.

Standorte:

Bökelstr. 40  
41063 Mönchengladbach
Fon 02161/925940  
Fax 02161/9259494
mg@szary.de

Giemesstr. 1a  
41564 Kaarst
Fon 02131/966555  
Fax 02131/966556
kaarst@szary.de

Büchel 12-14  
41460 Neuss
Fon 02131/718190  
Fax 02131/7181919
ne@szary.de

Nordwall 61  
47798 Krefeld
Fon 02151/314577 
Fax 02151/391751
krefeld@szary.de

Lesen Sie weitere aktuelle Artikel aus ver-
schiedenen Fachbereichen in unserem  
Internet-Blog:

» Rechte und Pflichten ums Erben 
http://aktuell.szary.de/themen/erbrecht/

» Tipps und Fallen beim Autoleasing
http://aktuell.szary.de/?s=leasing

» Neues aus dem Mietrecht
http://aktuell.szary.de/themen/mietrecht/

Online unter: » www.aktuell.szary.de
Sie möchten „Ihr gutes Recht“ auch zu an-
deren Themen aus den Fachbereichen er-
halten, als PDF downloaden oder Freunde 
und Bekannten weiterempfehlen? Klicken 
Sie hier:

http://aktuell.szary.de/download-ihr-gutes-recht/

Neuregelungen beim Kindergeld

Weitere Themen Was ist mein gutes Recht?
Ausgewählte Fragen unserer Mandanten

» Wie wirkt sich die Rentenerhöhung auf 
meine Witwenrente aus?
Durch die Rentenerhöhung am 1. Juli 2011 
um 0,99 % haben sich auch die Freibe-
träge der Hinterbliebenen erhöht. Zum 1. 
Juli eines jeden Jahres werden auch etwa-
ige Änderungen des Einkommens berück-
sichtigt. Wenn die Neuberechnung nicht 
automatisch erfolgt ist, empfiehlt sich ein 
Antrag des Rentners bei der Deutschen Ren-
tenversicherung. Dann muss rückwirkend 
korrigiert werden. Der Grundfreibetrag 
beträgt seit dem 1. Juli 2011 in den neuen 
Bundesländern 725,21 Euro. Bei unter-
haltsberechtigten Kindern kommt in West-
deutschland noch ein Kinderfreibetrag von 
153,83 Euro hinzu. Tausende Witwenrenten 
wurden zudem zu niedrig berechnet, weil 
unter anderem keine Berücksichtigung des 
Kindererziehungszuschlags erfolgte. Auch 
hier empfiehlt sich die Prüfung des Renten-
bescheids.

Ihr Ansprechpartner

Rechts-
anwalt 
Tobias 
Gold-
kamp, 
Fon 02131/71819-0

Bisher erhielten die Eltern 
für ihre Kinder kein Kin-
dergeld, beziehungsweise 
konnten keinen Kinder-
freibetrag geltend machen, 
wenn dessen Einkünfte und 
Bezüge 8.004 Euro pro Jahr 
überschritten.
Die Einkommensprüfung 
für volljährige Kinder in der 
Erstausbildung fällt zum 
Januar 2012 ersatzlos weg. 
Das heißt, für Kinder unter 
25 Jahren, die ihre erste 
Berufsausbildung angetre-
ten haben oder ein Erststu-
dium absolvieren, erhalten 
die Eltern unabhängig von 
den Einkünften der Kinder 
Kindergeld.
Nach der Erstausbildung, 
beziehungsweise dem Erst-
studium ist der Nachweis 
zu erbringen, dass das Kind 
eine weitere Ausbildung 
oder ein weiteres Studium 
aufgenommen hat. 
Auch dann darf das Kind 
noch zusätzlich einer 
Erwerbstätigkeit nachge-

hen, die aber nicht seine 
Zeit und Arbeitskraft über
wiegend in Anspruch neh
men darf. Das Kind darf 
also höchstens 20 Wochen-
stunden arbeiten.
Diese Neuregelung wirkt 
sich nicht nur auf Azubis, 
Studenten mit Semesterfe-
rien- oder Nebenjobs aus, 
sondern auch bei einer 
Ausbildung an Abendschu-
len oder Fernuniversitä-
ten, wenn sie neben der 

Erwerbstätigkeit als Erst-
ausbildung oder Erststu-
dium absolviert wird.  


